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Bei allen planerischen Projekten gilt es die unterschiedli-
chen Sichtweisen und Lebenssituationen aller Ge-
schlechter zu berücksichtigen. In der Wortwahl des Ange-
botes werden deshalb geschlechtsneutrale Formulierun-
gen bevorzugt. Wo dies aus Gründen der Lesbarkeit un-
terbleibt, sind ausdrücklich stets alle Geschlechter ange-
sprochen. 

Illustration Titelblatt: Jochen Schievink 

Informationen zum Untersuchungsgebiet 

 Name der Kommune Zaberfeld 

 Landkreis Heilbronn 

 Einwohnerzahl der Kommune1 4.164 

 Teilnahme am Fußverkehrs-Check2 Nein 

 Zugehörigkeit zum RadNETZ BW3 Nein 

http://www.nvbw.de/
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Einführung 

In einer lebendigen und verkehrsberuhigten Ortsmitte halten sich alle gerne auf – denn hier ist 

Platz für Fuß- und Radverkehr, für Begegnung und Austausch zwischen den Menschen. In Ba-

den-Württemberg sollen bis 2030 deutlich mehr lebendige und verkehrsberuhigte Ortsmitten, 

Teilorte und Stadtteilzentren entstehen – Orte, die sich an den Bedürfnissen und Wünschen der 

Anwohnenden und Nutzenden ausrichten. Von einem attraktiven und belebten Ortskern profitie-

ren am Ende alle – der lokale Wirtschaftsstandort genauso wie die Menschen. 

Um dieses Ziel zu erreichen, arbeiten Land und Kommunen zusammen. Ein Baustein ist dabei 

die „Qualitätserfassung Ortsmitten“, ein landesweites Angebot an alle Kommunen, ihre Orts-

mitte einem Qualitätscheck zu unterziehen. Denn wo es mehr Platz für Geh- und Radwege, 

mehr Schatten und mehr Bänke für entspanntes Sitzen gibt, geht es allen besser: Junge Men-

schen treffen sich wieder gerne in der Innenstadt, ältere können sich in kürzeren Abständen 

ausruhen. Mehr Platz für alle bedeutet auch: Unterschiedliche Menschen können miteinander 

ins Gespräch kommen.  

Im Rahmen der Qualitätserfassung werden bestehende Potenziale und Defizite mit Blick auf die 

Verkehrssituation aufgezeigt und Maßnahmen zur Verbesserung empfohlen. Mit der Initiative 

will das Land die Kommunen dabei unterstützen, ihre Ortsmitten lebendiger und attraktiver zu 

gestalten – teilweise auch durch praktische Verbesserungsvorschläge, die ohne großen Auf-

wand umsetzbar sind. Darüber hinaus sollen mit den erhobenen Daten Aussagen zur allgemei-

nen Situation der Ortsmitten im Land gemacht werden können.  
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Ablauf der Qualitätserfassung 

Gemeinsam mit der Kommune wird ein zusammenhän-

gender Abschnitt einer Ortsdurchfahrt bzw. einer Haupt-

verkehrsstraße als Untersuchungsgebiet festgelegt. Im 

Fokus stehen Qualitätskriterien für alle Verkehrsarten so-

wie Aufenthalts- und Nutzungsqualität. In einem eigens 

entwickelten Verfahren wird die Ausgangslage im Bestand 

in sechs maßgeblichen Kategorien (s. rechts) bewertet. 

Die so erfassten Daten werden systematisch ausgewertet. 

Für die einzelnen Kategorien werden im nächsten Schritt 

Handlungsimpulse entwickelt, die in Steckbriefform darge-

stellt und um hilfreiche Informationen ergänzt werden. 

Die Handlungsimpulse sind auf die verschiedenen Bestandteile der Ortsmitte zugeschnitten. Sie 

können sowohl schnelle und konfliktarme Sofortmaßnahmen wie auch umfangreiche Umgestal-

tungen umfassen. Durch die Gliederung in sechs Kategorien lassen sich schnell und einfach 

Handlungserfordernisse und hierfür hilfreiche Maßnahmenvorschläge erkennen. Alle Hand-

lungsimpulse werden auf Basis der Expertise der beauftragten Fachbüros auf eine grundsätzli-

che Umsetzbarkeit und Zulässigkeit geprüft. Gleichwohl bedarf es für einige Handlungsimpulse 

einer weiterführenden rechtlichen- und technischen Prüfung und Untersuchungen, welche nicht 

im Rahmen der Qualitätserfassung abgebildet werden können, für eine Realisierung jedoch nö-

tig sind. Die Handlungsimpulse können in der Kommune als erster Baustein hin zu einer leben-

digen und verkehrsberuhigten Ortsmitte genutzt werden. 

Die Musterelemente und Musterquerschnitte, auf die teilweise verwiesen wird, liefern exemplari-

sche Ansätze und Hinweise – ersetzen jedoch nie eine individuelle Entwurfsplanung. 

 

 

 

 

Verträglichkeit des Kraftverkehrs 

Aufenthaltsqualität und Grün 

Ortsbild und Nutzungen 

Fußverkehr 

Radverkehr 

Öffentlicher Verkehr 

Hinweis 

Die Handlungsimpulse basieren auf der Einschätzung der beauftragten Büros und wurden 

ohne Einbeziehung des Landes, weiterer Baulastträger, Träger öffentlicher Belange oder von 

Genehmigungsbehörden erstellt. Viele Maßnahmen sind nur mit Genehmigung der Ver-

kehrsbehörden oder Zustimmung der Regierungspräsidien (bei Vorhaben im Zuge von Bun-

des- und Landesstraßen) umsetzbar. Wir empfehlen daher, diese Akteure frühzeitig einzube-

ziehen. 
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Erläuterungen 

Folgende Punkte sind in Bezug auf die Darstellungen in diesem Ergebnisdossier zu beachten: 

• Die durchschnittliche tägliche Verkehrsbelastung (DTV) basiert auf Daten des Ministeri-

ums für Verkehr Baden-Württemberg (Stand: 2022). Falls eine abweichende Quelle vor-

liegt, ist dies auf den Steckbriefen gekennzeichnet. 

• Der angegebene Baulastträger kann im Einzelfall abweichen. 

• Die Eigentumsverhältnisse der von Handlungsimpulsen betroffenen Flurstücke werden 

nicht gesondert berücksichtigt. 

• Für eine erste Einschätzung zum erwartbaren Maßnahmenumfang sind für ausgewählte 

Handlungsimpulse überschlägige Kostenkorridore als Brutto-Werte dargestellt. Der Kos-

tenkorridor bezieht sich hierbei auf die Umsetzung eines Einzelelements. Er beschreibt 

nicht die Kosten der Prüfung einer Maßnahme oder die Gesamtkosten für mehrere Ele-

mente gleichen Typs. Die angegebenen Kostenorientierungen staffeln sich wie folgt: 

bis 10.000 Euro (Kleinstmaßnahmen) 

bis 25.000 Euro (punktuelle Ausstattungselemente) 

bis 100.000 Euro (punktuelle bauliche Anpassungen) 

bis 500.000 Euro (umfassende bauliche Eingriffe) 

> 500.000 Euro (großflächige bauliche Neuordnung) 

• Handlungsimpulse, die eine zeitnahe und konfliktarme Umsetzung ermöglichen sind zu-

sätzlich als „Sofortmaßnahme“ gekennzeichnet: 

Sofortmaßnahme   
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Überblick zu weiteren Fördermöglichkeiten des Landes 

Für die weiterführende Planung und Umset-

zung von Handlungsimpulsen werden Kommu-

nen in Baden-Württemberg mit zahlreichen 

Fördermöglichkeiten unterstützt. 

Vertiefende Informationen zur Förderland-

schaft gibt es hier: https://www.aktivmobil-

bw.de/foerdermittel/foerdermittel-uebersicht/ 

Was wird gefördert? 

Straßen, Plätze und Ortsmitten sind vor allem 

dann lebendig, wenn sich Menschen gerne 

draußen aufhalten. Das ist dort der Fall, wo sie 

sich sicher fühlen, die Lärm- und die Abgasbe-

lastung durch den Verkehr gering und die Auf-

enthaltsqualität durch Sitzgelegenheiten, 

schattenspendende Bäume und Bepflanzung 

hoch ist. Das Land Baden-Württemberg unter-

stützt Kommunen mit dem Landesgemeinde-

verkehrsfinanzierungsgesetz (LGVFG) dabei, 

verkehrsberuhigte Ortsmitten und Stadtteilzen-

tren mit hoher Lebens- und Aufenthaltsqualität 

zu schaffen. Bezuschusst werden unter ande-

rem der Um- und Rückbau innerörtlicher Stra-

ßen sowie Maßnahmen, die den Rad- und 

Fußverkehr fördern. 

Im Rahmen des Umbaus zu lebendigen und 

verkehrsberuhigten Ortsmitten wird über das 

LGVFG im Rahmen der Klimaanpassung auch 

die Umwandlung von Verkehrsflächen in Grün-

flächen und Baumpflanzungen unterstützt. Au-

ßerdem können Kommunen mit den Förder-

mitteln an Spiel- und Aufenthaltsflächen unter 

anderem Sitzgelegenheiten einrichten, für zu-

sätzlichen Schatten sorgen und Trinkbrunnen 

oder Wasserelemente schaffen. 

Gefördert wird zudem die Erstellung qualifizier-

ter Fachkonzepte, die sich mit der Gestaltung 

von nachhaltiger Mobilität und der Umsetzung 

von Klimaschutzmaßnahmen im 

Verkehr beschäftigen. Hierzu zählen übergrei-

fende Planwerke, z. B. Klimamobilitätspläne 

oder Konzepte für ruhige und sichere Ortsmit-

ten, aber auch spezifische Konzepte z. B. zum 

Rad- und Fußverkehr sowie Schulwege. 

Darüber hinaus stellt das Ministerium für Lan-

desentwicklung und Wohnen Baden-Württem-

berg Fördermittel für städtebauliche Vorhaben 

bereit: https://mlw.baden-wuerttem-

berg.de/de/service/foerderprogramme  

Wer kann Fördermittel erhalten? 

• Kommunen und Landkreise 

• Kommunale Zusammenschlüsse, insbe-
sondere Zweckverbände 

• Bevollmächtigte kommunale Baulastträ-
ger bei baulastträgerübergreifenden 
und zusammenhängenden Maßnahmen 

Ansprechpartner 

Als Ansprechpartner zu den Themen Fußver-

kehr und Ortsmitten stehen in den vier Regie-

rungspräsidien die Abteilungen 4 – Mobilität, 

Verkehr, Straßen zur Verfügung.  

Regierungspräsidium Stuttgart 

Tel.: 0711/904-140 01 

E-Mail: abteilung4@rps.bwl.de  
 
Regierungspräsidium Freiburg 

Tel.: 0761/208-44 60 

E-Mail: abteilung4@rpf.bwl.de 
 
Regierungspräsidium Tübingen 

Tel.: 07071/757-34 02 

E-Mail: abteilung4@rpt.bwl.de 
 
Regierungspräsidium Karlsruhe 

Tel.: 0721/926-33 52 

E-Mail: abteilung4@rpk.bwl.de  

 

  

https://www.aktivmobil-bw.de/foerdermittel/foerdermittel-uebersicht/
https://www.aktivmobil-bw.de/foerdermittel/foerdermittel-uebersicht/
https://mlw.baden-wuerttemberg.de/de/service/foerderprogramme
https://mlw.baden-wuerttemberg.de/de/service/foerderprogramme
mailto:abteilung4@rps.bwl.de
mailto:abteilung4@rpf.bwl.de
javascript:linkTo_UnCryptMailto('nbjmup+bcufjmvoh5Asqu//cxm//ef');
mailto:abteilung4@rpk.bwl.de
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Weitere Serviceangebote des Ministeriums für Verkehr 

Das Land Baden-Württemberg will noch in die-

sem Jahrzehnt deutlich mehr verkehrsberu-

higte und lebendige Ortsmitten schaffen. Ne-

ben der Qualitätserfassung stehen den Kom-

munen weitere Serviceangebote zur Verfü-

gung. 

Visualisierung: Vorher / Nachher 

Ein Bild sagt mehr als tausend Worte – wie 

könnte Ihre Ortsmitte der Zukunft konkret aus-

sehen? Kommunen, die über eine Umgestal-

tung von Ortsmitten nachdenken, bietet das 

Verkehrsministerium Baden-Württemberg eine 

unkomplizierte Möglichkeit, anschauliche Bil-

der alternativer Gestaltungen des öffentlichen 

Raums im Bereich der Ortsmitten, eines  

Teilortes oder eines Stadtteilzentrums erstel-

len zu lassen. Die Bilder werden auf Grund-

lage von Fotos und Plänen der aktuellen Situ-

ation entwickelt und ermöglichen einen direk-

ten Vorher-Nachher-Vergleich. Sie eignen 

sich, um Denkräume zu öffnen und Diskussi-

onsprozesse vor Ort anzustoßen. Der Service 

wird kostenlos angeboten. 

 
 
Foto/Visualisierung: Lebendige Ortsmitten BW, 2023 

Die Visualisierung eignet sich gut, um die posi-

tiven Auswirkungen der durch die Qualitätser-

fassung angeregten Impulse zu veranschauli-

chen. 

Weitere Informationen und Beispiele gibt es 

hier: https://www.aktivmobil-bw.de/ortsmit-

ten/visualisierungen 

Temporäre Umgestaltung 

Wenn eine Ortsmitte in größerem Umfang 

umgebaut werden soll, ist dies eine langfristige 

Entscheidung mit hoher Tragweite, die bei Pla-

nung und Bau viele Ressourcen bindet. Daher 

ist es oft einfacher, eine neue Flächenauftei-

lung und -gestaltung zunächst für einen be-

grenzten Zeitraum auszuprobieren.  

Das Land bietet Kommunen eine Auswahl an 

Bau- und Gestaltungselementen, die sich für 

eine Umgestaltung der Ortsmitte etwa im Rah-

men eines Verkehrsversuchs oder einer Son-

dernutzungserlaubnis eignen. 

 
 
Foto: Yannick Wegner / Lebendige Ortsmitten BW, 2023 

Weitere Informationen zur temporären Umge-

staltung und Beispiele gibt es hier: 

https://www.aktivmobil-bw.de/ortsmitten/tem-

poraere-umgestaltung 

Servicestelle Ortsmitten 

Die Servicestelle Ortsmitten steht Kommunen 

als erste Ansprechpartnerin zur Verfügung. 

Sie beantwortet Fragen zu lebendigen, ver-

kehrsberuhigten Ortsmitten, gibt einen Über-

blick zu Fördermaßnahmen und berät zu den 

kostenlosen Landesangeboten. 

Kontakt 

Servicestelle Ortsmitten 

Mail: info@ortsmitten-bw.de 

Tel.: +49 6251 8263287 (Mo. - Fr. 09:00 Uhr 

bis 17:00 Uhr) 

 

https://www.aktivmobil-bw.de/ortsmitten/visualisierungen
https://www.aktivmobil-bw.de/ortsmitten/visualisierungen
https://www.aktivmobil-bw.de/ortsmitten/temporaere-umgestaltung
https://www.aktivmobil-bw.de/ortsmitten/temporaere-umgestaltung
mailto:info@ortsmitten-bw.de


Stand 11/2025  Planersocietät und Pesch Partner 8 

Zusammenfassende Bewertung 

Der Bewertungskompass stellt kompakt und vergleichbar das Ergebnis der Qualitätserfassung 

dar. In den sechs Kategorien Radverkehr, Fußverkehr, Öffentlicher Verkehr, Aufenthaltsqualität 

und Grün, Ortsbild und Nutzung und Verträglichkeit des Kraftverkehrs wurden zwischen null 

und sechs Punkte vergeben. Zur tabellarischen Erläuterung der Punktzuschläge und -abzüge 

siehe Anhang 1. 
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Karte Handlungsimpulse 



1 kann im Einzelfall abweichen 2 Daten auf Basis des Verkehrsministeriums Baden-Württemberg 
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Handlungsimpuls Nr. 1 

 

Kommune / Ortsteil Zaberfeld  

Straßenkategorie Landesstraße  

Baulastträger Straße1 Land  

DTV2 6.061 [Kfz/24 h]  

Vzul 50 km/h 
 

 

Lage 
 

Gehwege auf der Hauptstraße und Leonbronner Straße 
 

 

Mangelbeschreibung  

Die Durchgängigkeit und Barrierefreiheit des Gehwegs sind temporär durch Mülltonnen während Entsorgungszei-
ten eingeschränkt. Die Engstellen auf dem Gehweg führen dazu, dass zu Fuß Gehende auf die Fahrbahn auswei-
chen müssen. 

  

 
 
Handlungsimpuls  

 

Suche nach alternativen Flächen für das temporäre Abstellen von Mülltonnen, z.B. in Form von ausgewiesenen 
Flächen an breiten Gehwegstellen oder an den Beginn einer Hofeinfahrt. Die durchgängige Barrierefreiheit des 
Gehwegs hat die höchste Priorität. Eine Breite des Gehwegs von mind. 2,50 m sollte daher gegeben sein. Zu-
dem soll eine Sensibilisierung der Anwohnenden und der Müllabfuhr erfolgen, um insbesondere an ohnehin en-
gen Stellen des Gehwegs das Aufstellen zu vermeiden. 

 

  

Voraussetzungen  

Keine. 

Begleitende Maßnahmen 

Kommunikation über Medien der Gemeinde. 

Realisierungshilfe 

Keine. 

Kartengrundlage: https://www.openstreetmap.org/copyright 

 

Kategorie Fußverkehr 

https://www.openstreetmap.org/copyright


1 kann im Einzelfall abweichen 2 Daten auf Basis des Verkehrsministeriums Baden-Württemberg 
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Handlungsimpuls Nr. 2 

 

Kommune / Ortsteil Zaberfeld  

Straßenkategorie Landesstraße  

Baulastträger Straße1 Land  

DTV2 6.061 [Kfz/24 h]  

Vzul 50 km/h 
 

 

Lage 
 

Hauptstraße, Haltestelle Evangelische Kirche, Südseite  

Mangelbeschreibung  

Die Busbucht als Haltestellenform verbraucht anderweitig nutzbare Flächen im Straßenraum und ist bei dem gerin-
gen Verkehrsaufkommen nicht notwendig. Die Haltepunkte sind zudem nicht barrierefrei ausgebaut. 

  

 
 
Handlungsimpuls  

 

Umgestaltung als Haltestelle am Fahrbahnrand mit barrierefreiem Ein- und Ausstieg und taktilem Leitsystem. 
Da der Bus das Bord besser anfahren kann, wird die Nutzung für mobilitätseingeschränkte Personen verbessert 
und die Sicherheit von Fahrgästen erhöht. Die Lage am Fahrbahnrand beruhigt den fließenden Verkehr und er-
leichtert das Freihalten des Haltestellenbereichs von parkenden Fahrzeugen. Durch den Entfall der Busbucht 
muss der Bus sich nicht in den fließenden Verkehr einfädeln, wodurch ein Fahrzeitgewinn für den Linienbetrieb 
erzielt werden könnte. Da der Gehweg auf der Nordseite sehr schmal ist, besteht ggf. die Möglichkeit, die Fahr-
bahn leicht in Richtung der Busbucht zu verlagern und so einen Teil der gewonnenen Fläche dem nördlichen 
Gehweg zuzurechnen. Die gewonnene Fläche im Süden kann zur Verbreiterung des Gehwegs und der Einrich-
tung von zusätzlichen Sitzgelegenheiten oder Mitfahrbänken (vgl. Handlungsimpuls 3) genutzt werden. 

 

  

Voraussetzungen  

Grundsätzlich sollten Verkehrsunternehmen und Aufgaben-/Baulastträger in die Abstimmung miteinbezogen wer-
den. 

Begleitende Maßnahmen 

Keine. 

Realisierungshilfe 

Musterelement (in Bearbeitung) 

Kategorie Öffentlicher Verkehr 

Kartengrundlage: https://www.openstreetmap.org/copyright 

 

https://www.openstreetmap.org/copyright


1 kann im Einzelfall abweichen 2 Daten auf Basis des Verkehrsministeriums Baden-Württemberg 
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Handlungsimpuls Nr. 3 

 

Kommune / Ortsteil Zaberfeld  

Straßenkategorie Landesstraße  

Baulastträger Straße1 Land  

DTV2 6.061 [Kfz/24 h]  

Vzul 50 km/h 
 

 

Lage 
 

Hauptstraße, Haltestelle Evangelische Kirche  

Mangelbeschreibung  

Die zentral gelegene Haltestelle wird zu Randzeiten nur selten angefahren, sodass die Haltestelle dann nur einge-
schränkt erreichbar ist. Das macht es für Fahrgäste weniger attraktiv, den öffentlichen Personennahverkehr zu nut-
zen. 

  

 
 
Handlungsimpuls  

 

Ausweitung der Taktung in den Randzeiten, sodass die Ortsmitte auch in den Randzeiten mit einem attraktiven 
ÖPNV erreichbar ist. Die Verbesserung der Bedienung in Randzeiten sollte bei einer Fortschreibung des Nah-
verkehrsplans berücksichtigt werden und kann ggf. durch Rufbusse oder On-Demand-Angebote umgesetzt wer-
den. Kurzfristig können Mitfahrbänke eingerichtet werden, um das Mobilitätsangebot im ländlichen Raum in den 
Randzeiten zu ergänzen. Mitfahrbänke werden nahe den bestehenden Haltepunkten mit Zielanzeige aufgestellt, 
sodass Personen, die kein eigenes Fahrzeug besitzen, eine Mitfahrgelegenheit nutzen können. Mitfahrbänke 
fördern nicht nur die Mobilität von Menschen ohne eigenes Fahrzeug, sondern stärken zudem das Gemein-
schaftsgefühl. 

 

  

Voraussetzungen  

Prüfung der Verbesserungsmöglichkeit in den Randzeiten in Absprache mit dem Verkehrsverbund. Bei Mitfahrbän-
ken empfiehlt sich eine gemeindeweite, einheitliche Einrichtung. Diese sollten gut sichtbar und gut erreichbar am 
Straßenrand platziert und mit einem Hinweisschild versehen sein, möglich ist auch ein klappbares Richtungsschild. 
Denkbar ist auch eine Zusammenarbeit mit dem GVV und weiteren, umliegenden Gemeinden. 

Begleitende Maßnahmen 
Bei Mitfahrbänken können zur Erhöhung der Sicherheit Mitgliedsausweise und Aufkleber für die Windschutz-
scheibe nach einmaliger Registrierung bei der Gemeindeverwaltung abgeholt werden. Damit das Angebot von der 
Bevölkerung angenommen wird, ist es ratsam, sie zu beteiligen und über verschiedene Medien zu informieren. 

Realisierungshilfe 

Keine. 

Kategorie Öffentlicher Verkehr 

Kartengrundlage: https://www.openstreetmap.org/copyright 

 

https://www.openstreetmap.org/copyright


1 kann im Einzelfall abweichen 2 Daten auf Basis des Verkehrsministeriums Baden-Württemberg 
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Handlungsimpuls Nr. 4 

 

Kommune / Ortsteil Zaberfeld  

Straßenkategorie Landesstraße  

Baulastträger Straße1 Land  

DTV2 Keine Daten / 6.061 [Kfz/24 h]  

Vzul 50 km/h 
 

 

Lage 
 

Gesamtes Untersuchungsgebiet 
 

 

Mangelbeschreibung  

Aufgrund der zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h kommt es zu stärkeren Schallemissionen, was die 
Aufenthaltsqualität in der Ortsmitte einschränkt. Zudem begünstigt eine ungesicherte Führung des Radverkehrs im 
Mischverkehr bei Tempo 50 enge Überholvorgänge und reduziert das subjektive Sicherheitsempfinden Radfahren-
der. 

  

 
 
Handlungsimpuls  

 

Anordnung einer Geschwindigkeitsbegrenzung von Tempo 30 aufgrund von Lärmschutz in der Ortsmitte (alter-
nativ: Tempo 40), mindestens jedoch aufgrund des Sicherheitsaspekts im zentralen Bereich der Fußgänger-
überwege nahe dem Pflegeheim. Hierdurch können Lärm- und Schadstoffemission reduziert und gleichzeitig die 
Verkehrssicherheit des Fußverkehrs erhöht werden, was zu einer Aufwertung der Lebens- und Aufenthaltsquali-
tät in der Ortsmitte führt. Im Bereich Radverkehr kann durch eine Anpassung der Geschwindigkeit im Kfz-Ver-
kehr ein Sicherheitsmehrwert erzeugt werden, indem Begegnungs- und Überholvorgänge sicherer stattfinden 
können und somit das subjektive Sicherheitsgefühl Radfahrender erhöht wird. 

 

  

Voraussetzungen  

Für die Anordnung einer reduzierten zulässigen Höchstgeschwindigkeit durch die Straßenverkehrsbehörde ist eine 
Begründung (beispielsweise nahe der Pflegeeinrichtungen oder Lärmemission im Rahmen eines LAP) erforderlich. 
Im Rahmen der Novellierung des Straßenverkehrsgesetzes 2024 wurden zusätzliche Möglichkeiten hierzu ge-
schaffen, wie z.B. die Anordnung von Tempo 30 im unmittelbaren Bereich von Fußgängerüberwegen. 

Begleitende Maßnahmen 

Keine. 

Realisierungshilfe 

Keine. 

Kartengrundlage: https://www.openstreetmap.org/copyright 

 

Kategorie Verträglichkeit des Kraftverkehrs 

https://www.openstreetmap.org/copyright
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Handlungsimpuls Nr. 5 

 

Kommune / Ortsteil Zaberfeld  

Straßenkategorie Kreisstraße  

Baulastträger Straße1 Landkreis Heilbronn  

DTV2 Keine Daten / 6.061 [Kfz/24 h]  

Vzul 50 km/h 
 

 

Lage 
 

Michelbacher Straße  

Mangelbeschreibung  

Es sind keine öffentlichen Sitzgelegenheiten im Abschnitt der Michelbacher Straße vorhanden. Aufgrund des orts-
ansässigen Pflegeheims und der zentralen Nutzungen besteht hierfür Bedarf. 

  

 
 
Handlungsimpuls  

 

Schaffung eines Grundangebots barrierefreier Sitzgelegenheiten in der Michelbacher Straße. Ruheplätze soll-
ten in regelmäßigen Abständen, mindestens jedoch alle 200-300 m geschaffen werden. Diese kommen allen zu 
Fuß Gehenden, insbesondere Älteren, zugute. Sitzgelegenheiten sowohl mit Rückenlehne als auch Armstützen, 
wie sie an der Schillerstraße eingerichtet sind, ermöglicht es insbesondere älteren und mobilitätseingeschränk-
ten Personen, Sitzgelegenheiten sicher und komfortabel zu nutzen. Barrierefreie Sitzgelegenheiten können bei-
spielsweise im Bereich der Bäckerei bzw. nahe dem Pflegeheim vorgesehen werden. Bei der Positionierung 
neuer Sitzgelegenheiten sollte darauf geachtet werden, dass es zu keiner Beeinträchtigung des Fußverkehrs 
kommt. 

 

  

Voraussetzungen  

Keine. 

Begleitende Maßnahmen 

Keine. 

Realisierungshilfe 

Keine. 

 

Kartengrundlage: https://www.openstreetmap.org/copyright 

Kategorie Aufenthaltsqualität und Grün 

https://www.openstreetmap.org/copyright


1 kann im Einzelfall abweichen 2 Daten auf Basis des Verkehrsministeriums Baden-Württemberg 
 

Stand 11/2025  Planersocietät und Pesch Partner 15 

Handlungsimpuls Nr. 6 

 

Kommune / Ortsteil Zaberfeld  

Straßenkategorie Landesstraße/Kreisstraße  

Baulastträger Straße1 Land/Landkreis Heilbronn  

DTV2 Keine Daten / 6.061 [Kfz/24 h]  

Vzul 50 km/h 
 

 

Lage 
 

Fußgängerüberwege Hauptstraße und Michelbacher 
Straße 
 

 

Mangelbeschreibung  

Die Querungsanlagen im Untersuchungsbereich sind nicht vollständig barrierefrei ausgebaut und daher nicht für 
alle zu Fuß Gehenden / Personen mit Sehbeeinträchtigung uneingeschränkt nutzbar. Aufgrund der Lage der Que-
rungsanlagen in der Nähe des Pflegeheims mit einer erhöhten Anzahl an schutzbedürftigen Personen zu rechnen. 

  

 
 
Handlungsimpuls  

 

Barrierefreier Ausbau der Fußgängerüberwege inklusive Mittelinsel. Hierdurch wird die Voraussetzung für die 
eigenständige und sichere Verkehrsteilnahme von Menschen mit Einschränkungen geschaffen. Der barriere-
freie Ausbau umfasst i.d.R. taktile Leitsysteme und differenzierte Bordhöhen. 

 

  

Voraussetzungen  

Keine. 

Begleitende Maßnahmen 

Keine. 

Realisierungshilfe 

Musterelement (in Bearbeitung) 

 

Kartengrundlage: https://www.openstreetmap.org/copyright 

 

Kategorie Fußverkehr 

https://www.openstreetmap.org/copyright
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Handlungsimpuls Nr. 7 

 

Kommune / Ortsteil Zaberfeld  

Straßenkategorie Kreisstraße  

Baulastträger Straße1 Landkreis Heilbronn  

DTV2 Keine Daten  

Vzul 50 km/h 
 

 

Lage 
 

Michelbacher Straße Höhe Zaber  

Mangelbeschreibung  

Es besteht das Potenzial, die Zaber in die Ortsmitte zu integrieren, damit in der Ortsmitte ein wassernaher Aufent-
haltsbereich entsteht. 

  

 
 
Handlungsimpuls  

 

Erhöhung der Zugänglichkeit der Zaber in der Ortsmitte. Grundsätzlich ist eine Zugänglichkeit auch an anderen 
Stellen denkbar, jedoch kann der Bach besonders in der Ortsmitte als identitätsstiftendes Element wirken und 
als lebendiger Treffpunkt dienen, der fußläufig erreichbar ist. Durch eine bessere Zugänglichkeit kann ein kühler 
Aufenthaltsbereich in der Ortsmitte geschaffen werden, der die Attraktivität der Ortsmitte steigern und ein identi-
tätsstiftendes Element im Ortsbild sein kann. Durch Sitzstufen am Bach und eine Sitzbank kann die Zaber zum 
lebendigen Treffpunkt werden. Außerdem kann damit unter Umständen die Resilienz gegenüber Starkregener-
eignissen erhöht werden. Die Bestandsbäume sollten hierbei erhalten werden. Langfristig können im Rahmen 
einer Umgestaltung des Areals weitere Grundstücke mitgedacht werden. 

 

  

Voraussetzungen  

Wasser- und planungsrechtliche Prüfung sowie Einbeziehen der zuständigen Behörden erforderlich. 

Begleitende Maßnahmen 

Keine. 

Realisierungshilfe 

Keine. 
 

 

Kartengrundlage: https://www.openstreetmap.org/copyright 

Kategorie Aufenthaltsqualität und Grün 

https://www.openstreetmap.org/copyright
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Handlungsimpuls Nr. 8 

 

Kommune / Ortsteil Zaberfeld  

Straßenkategorie Kreisstraße  

Baulastträger Straße1 Landkreis Heilbronn  

DTV2 Keine Daten  

Vzul 50 km/h 
 

 

Lage 
 

Parkplatz Michelbacher Straße Höhe Zaber  

Mangelbeschreibung  

Gemäß der aktuellen Parkscheibenbeschilderung darf das elektrische Carsharing-Fahrzeug maximal drei Stunden 
auf dem Parkstand für Elektrofahrzeuge parken, was ggf. beim Carsharing-Fahrzeug in der Praxis überzogen wer-
den kann. 

  

 
 
Handlungsimpuls  

 

Abklären der Beschilderung des Parkstands mit dem Carsharing-Betreiber, um offiziell das Parken mit dem Car-
sharing auch für einen längeren Zeitraum zu ermöglichen.  

  

Voraussetzungen  

Keine. 

Begleitende Maßnahmen 

Keine. 

Realisierungshilfe 

Keine. 

 

Kartengrundlage: https://www.openstreetmap.org/copyright 

 

Kategorie Verträglichkeit des Kraftverkehrs 

https://www.openstreetmap.org/copyright
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Handlungsimpuls Nr. 9 

 

Kommune / Ortsteil Zaberfeld  

Straßenkategorie Kreisstraße  

Baulastträger Straße1 Landkreis Heilbronn  

DTV2 Keine Daten / 6.061 [Kfz/24 h]  

Vzul 50 km/h 
 

 

Lage 
 

Gesamtes Untersuchungsgebiet  

Mangelbeschreibung  

Im Untersuchungsraum ist keine Radabstellanlage vorhanden. Es besteht die Gefahr, dass Fahrräder auf Gehwe-
gen abgestellt werden und den Fußverkehr beeinträchtigen. 

  

 
 
Handlungsimpuls  

 

Einrichtung von Radabstellanlagen an den wichtigsten Quell- und Zielorten des Radverkehrs, z.B. neben der 
Bäckerei. Empfohlen werden Anlehnhalterungen zur Fixierung des Fahrradrahmens für einen stabilen Stand 
abgestellter Fahrräder mit einem Abstand von 1,50 m zwischen den Halterungen. Sichere, komfortable und aus-
reichend dimensionierte Fahrradabstellmöglichkeiten sind ein elementarer Baustein zur Förderung des Radver-
kehrs.  

 

  

Voraussetzungen  

Radabstellanlagen sind so einzurichten, dass sie den Fußverkehr nicht beeinträchtigen. 

Begleitende Maßnahmen 

Keine. 

Realisierungshilfe 

Keine. 

 

Kategorie Radverkehr 

Kartengrundlage: https://www.openstreetmap.org/copyright 
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Handlungsimpuls Nr. 10 

 

Kommune / Ortsteil Zaberfeld  

Straßenkategorie Kreisstraße  

Baulastträger Straße1 Landkreis Heilbronn  

DTV2 Keine Daten  

Vzul 50 km/h 
 

 

Lage 
 

Michelbacher Straße und Fläche am Knotenpunkt Leon-
bronner Straße / Hauptstraße 
 

 

Mangelbeschreibung  

Der Straßenabschnitt im Bereich der Michelbacher Straße und des Knotenpunkts verfügt über eine geringe Aufent-
haltsqualität. Stattdessen wird dem ruhenden Kfz-Verkehr eine überproportionale Fläche des Straßenraums zuge-
wiesen, während der Fußverkehr teilweise zwischen der Fahrbahn und den Senkrechtparkständen geführt wird. 
Herausragende sowie ausparkende Fahrzeuge stellen dabei ein Sicherheitsrisiko dar. 

  

 
 
Handlungsimpuls  

 

Schaffung einer Aufenthaltsfläche durch Umnutzung von einem Teil der Senkrechtparkstände auf der Westseite 
in eine Fläche mit Grünelementen und Sitzgelegenheiten, um die Ortsmitte aufzuwerten und das Gefahrenpo-
tenzial zu senken. Denkbar sind zur Aufwertung auch Spielelemente für Kinder. Alternativ kann im Bereich des 
Knotenpunkts die Fläche vor der Kirche aufgewertet werden, welche aktuell ungenutzt ist. Der Entfall der Park-
stände könnte ggf. durch die vorhandenen, nahegelegenen Parkmöglichkeiten z.B. an der Zaber kompensiert 
werden. 

 

  

Voraussetzungen  

Keine. 

Begleitende Maßnahmen 

Keine. 

Realisierungshilfe 

Keine. 

Kartengrundlage: https://www.openstreetmap.org/copyright 

 

Kategorie Verträglichkeit des Kraftverkehrs 
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Handlungsimpuls Nr. 11 

 

Kommune / Ortsteil Zaberfeld  

Straßenkategorie Kreisstraße  

Baulastträger Straße1 Landkreis Heilbronn  

DTV2 Keine Daten  

Vzul 50 km/h 
 

 

Lage 
 

Michelbacher Straße West 
 

 

Mangelbeschreibung  

Der Gehweg auf der Westseite ist mit 1,50 m zu schmal und verläuft entlang von senkrecht angeordneten Park-
ständen (privat und öffentlich). Fahrzeuge, die herausragen, schränken dort die benutzbare Gehwegbreite weiter 
ein und können zu Fuß Gehende beim Ein- und Ausparken gefährden. 

  

 
 
Handlungsimpuls  

 

Umnutzung der privaten Senkrechtparkstände in Längsparkstände unter Abklärung der Grundstücksverhält-
nisse. Der dadurch verbreiterte Gehweg kann hinter den Längsparkständen geführt werden, um einen Abstand 
zwischen der Fahrbahn und dem Fußverkehr zu schaffen, was die Sicherheit der zu Fuß Gehenden erhöht. Bei 
der Verbreiterung des Gehwegs soll eine Regelbreite von 2,50 m angestrebt werden. Durch die Umnutzung der 
Senkrecht- in Längsparkstände entfällt ein Teil der Parkstände, welche ggf. durch die vorhandenen, nahegele-
genen Parkmöglichkeiten z.B. an der Zaber kompensiert werden könnten. 

 

  
Voraussetzungen  
Prüfung der Eigentumsverhältnisse der Parkstände. Für eine Umsetzung der Maßnahme ist die Abstimmung mit 
potenziellen Eigentümer:innen erforderlich. 

Begleitende Maßnahmen 

Keine. 

Realisierungshilfe 

Keine. 

 

 

Kartengrundlage: https://www.openstreetmap.org/copyright 

 

Kategorie Fußverkehr 
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Handlungsimpuls Nr. 12 

 

Kommune / Ortsteil Zaberfeld  

Straßenkategorie Landesstraße/Kreisstraße  

Baulastträger Straße1 Land/Landkreis Heilbronn  

DTV2 Keine Daten / 6.061 [Kfz/24 h]  

Vzul 50 km/h 
 

 

Lage 
 

Leonbronner Straße, Knotenpunkt Michelbacher Straße / 
Hauptstraße / Schloßstraße 

 

Mangelbeschreibung  

Am Knotenpunkt Hauptstraße / Leonbronner Straße / Michelbacher Straße / Schloßstraße steht für aus Westen 
kommende Fahrzeuge eine separate Abbiegerspur für das Abbiegen in die Michelbacher Straße zur Verfügung. 
Dadurch nehmen die Flächen für den Kraftverkehr einen überproportionalen Anteil im Straßenraum ein. Diese Flä-
che könnte alternativ für andere Nutzungsansprüche zur Verfügung stehen. 

  

 
 
Handlungsimpuls  

 

Umgestaltung des Knotenpunkts zur Verbesserung der Bedingungen für die aktive Mobilität und zur Anpassung 
an deren Nutzungsbedürfnisse. Im Rahmen einer Leistungsfähigkeitsberechnung sollte geprüft werden, ob die 
Abbiegespur für Linksabbieger aus der Leonbronner Straße in die Michelberger Straße entfallen kann. Alterna-
tiv kann die Umgestaltung des Knotenpunkts zu einem Kreisverkehr geprüft werden. Durch diese mittel- bis 
langfristige Neuaufteilung des Straßenraums im Knotenpunktbereich könnte es auf der Hauptstraße zu einer 
Verkehrsberuhigung kommen und im Seitenraum könnten Flächen aktiv umgenutzt werden. Eine Flächenneu-
aufteilung zugunsten des Fußverkehrs wird den Nutzungsansprüchen einer lebendigen und verkehrsberuhigten 
Ortsmitte gerecht und bietet mehr Flächen für weitere Begrünung und Sitzgelegenheiten. Sofern keine Umge-
staltung des Knotenpunkts möglich ist, sollte eine Mittelinsel in der südlichen Michelbacher Straße geprüft wer-
den oder alternativ die Aufweitung der Michelbacher Straße reduziert und die Bordsteine der dortigen Gehwege 
abgesenkt werden, um das Queren über die südliche Michelbacher Straße zu erleichtern. 

 

  

Voraussetzungen  

Erhebung der Verkehrsstärken am Knotenpunkt als zentrale Grundlage für eine weitergehende Planung sowie ver-
kehrstechnische Leistungsfähigkeitsberechnung einer Knotenpunktumgestaltung und räumlicher Entwurf. 

Begleitende Maßnahmen 

Keine. 

Realisierungshilfe 

Keine. 

Kartengrundlage: https://www.openstreetmap.org/copyright 

 

Kategorie Verträglichkeit des Kraftverkehrs 
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Handlungsimpuls Nr. 13 

 

Kommune / Ortsteil Zaberfeld  

Straßenkategorie Landesstraße  

Baulastträger Straße1 Land  

DTV2 6.061 [Kfz/24 h]  

Vzul 50 km/h 
 

 

Lage 
 

Knotenpunkt Leonbronner Straße / Seestraße / Schiller-
straße 

 

Mangelbeschreibung  

Der Linksabbiegestreifen im Knotenpunkt, der eventuell auf die Spitzenwerte während der Badesaison zurückzu-
führen ist, beansprucht viel Platz im Straßenraum, während die Gehwege der Leonbronner Straße schmal sind 
bzw. in der See- und Schillerstraße teilweise fehlen. Somit nehmen die Flächen für den Kraftverkehr einen überpro-
portionalen Anteil ein. An dieser Stelle liegt zudem ein Querungsbedarf für den Fußverkehr aufgrund des Bade-
sees, Friedhofs und Landcafés nahe. Es fehlt jedoch eine sichere Querungsmöglichkeit über die Leonbronner 
Straße sowie zwischen der See- und Schillerstraße, sodass zu Fuß Gehende zwischen diesen Straßen die Fahr-
bahn benutzen müssen. Insgesamt ist an diesem Knotenpunkt viel Fläche versiegelt und er ist wenig auf die Be-
dürfnisse des Fußverkehrs ausgerichtet. 

  

 
 
Handlungsimpuls  

 

Gestaltung des Knotenpunktes unter Berücksichtigung der Bedürfnisse des Fußverkehrs. Die Notwendigkeit 
des Linksabbiegestreifens sollte hinsichtlich der Verkehrsstärken während der Badesaison geprüft werden. So-
fern dieser entfallen kann, können Flächen für den Fußverkehr umgenutzt werden. Eine Möglichkeit hierfür ist 
die Einrichtung einer Querungshilfe auf der Leonbronner Straße. Alternativ kann die gewonnene Fläche genutzt 
werden, um den südlichen Gehweg der Leonbronner Straße zu verbreitern und ihn zwischen See- und Schiller-
straße bis zur Leonbronner Straße vorzuziehen, sodass das Queren parallel zur Leonbronner Straße erleichtert 
wird bzw. in Etappen stattfindet. Falls der Linksabbiegestreifen nicht entfallen kann, sollte geprüft werden, ob 
eine Querungshilfe westlich der Aufstellfläche oder durch Verkürzung des Abbiegestreifens im Osten vor der 
Aufweitung eingerichtet werden kann. Bei der Einrichtung einer Querungshilfe gilt es zu prüfen, ob die Sichtver-
hältnisse eingehalten werden und die Platzverhältnisse auf der Fahrbahn gegeben sind (begehbare Breite der 
Mittelinsel von mindestens 2,50 m). Zudem sind die Hofeinfahrten/ Garagen am Knotenpunkt zu berücksichti-
gen. 

 

  

Voraussetzungen  

Erhebung der Verkehrsstärken am Knotenpunkt als Grundlage für eine weitergehende Planung sowie verkehrs-
technische Leistungsfähigkeitsberechnung einer Knotenpunktumgestaltung und räumlicher Entwurf. 

Begleitende Maßnahmen 
Keine. 
Realisierungshilfe 
Keine. 

Kartengrundlage: https://www.openstreetmap.org/copyright 

 

Kategorie Fußverkehr 
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Handlungsimpuls Nr. 14 

 

Kommune / Ortsteil Zaberfeld  

Straßenkategorie Gemeindestraße  

Baulastträger Straße1 Gemeinde Zaberfeld  

DTV2 6.061 [Kfz/24 h]  

Vzul 30 km/h 
 

 

Lage 
 

Seestraße 
 

 

Mangelbeschreibung  

Das Verkehrsschild in der Seestraße ist durch Bewuchs schlecht erkennbar und in einem schlechten Zustand. 

  

 
 
Handlungsimpuls  

 
Reinigung des Verkehrszeichens und regelmäßiger Grünschnitt im Bereich der Einmündung. 

 

  

Voraussetzungen  

Keine. 

Begleitende Maßnahmen 

Keine. 
 

Realisierungshilfe 

Keine. 

 

Kartengrundlage: https://www.openstreetmap.org/copyright 

 

Kategorie Verträglichkeit des Kraftverkehrs 
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Anhang 1:  

Tabellarische Erläuterung Punktzuschläge und -abzüge 

 

Allgemeine Hinweise 

• Die Ortsmitte zum Zeitpunkt der Erfassung wird in sechs Kategorien bewertet: Verträglichkeit des Kraftver-

kehrs, Aufenthaltsqualität und Grün, Ortsbild und Nutzungen, Fußverkehr, Radverkehr sowie Öffentlicher 

Verkehr. 

• Die Bewertung wird einheitlich für alle Ortsmitten angewandt, welche im Rahmen der Qualitätserfassung 

Ortsmitten untersucht werden. 

• Das Bewertungssystem und die Gewichtung der einzelnen Kriterien wurden in enger Abstimmung zwi-

schen dem Ministerium für Verkehr Baden-Württemberg, der Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg 

mbH sowie dem Projektkonsortium entwickelt. 

 

Erläuterung des Bewertungssystems 

• In jeder der sechs Kategorien kann eine maximale Punktzahl von sechs Punkten erreicht werden. Von die-
ser Höchstpunktzahl ausgehend gibt es Abzüge für Mängel und anschließend Zuschläge für besonders 
positive Eigenschaften der Ortsmitte. Die Punktzahl kann durch Abzüge nicht unter 0 liegen.  

• Damit nicht alle Mängel durch Zuschläge ausgeglichen werden können, sind die Zuschläge pro Kategorie 
auf ein Maximum von zwei begrenzt. Erreicht eine Kommune z.B. für eine Kategorie einen Zuschlag von 
drei Punkten, werden trotzdem nur zwei Punkte addiert.  

• Die einzelnen Kriterien sind unterschiedlich stark gewichtet. Je Kriterium sind i.d.R. zwischen 0,5 und 2 
Punkte als Zuschlag bzw. Abzug möglich. Ausnahme ist die Kategorie Öffentlicher Verkehr, sofern das Un-
tersuchungsgebiet nicht durch den Öffentlichen Verkehr erschlossen wird.  

• Bezugsgrößen für die einzelnen Kriterien werden auf Basis der Struktur der Erhebung festgelegt, sie kön-

nen z.B. der gesamte Untersuchungsraum oder einzelne Teilbereiche („Abschnitte“) sein.  
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Kategorie: Verträglichkeit des Kraftverkehrs 
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Kategorie: Aufenthaltsqualität und Grün 
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Kategorie: Ortsbild und Nutzungen 
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Kategorie: Fußverkehr 
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Kategorie: Radverkehr 
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Kategorie: Öffentlicher Verkehr 

 


